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Wann schiebt Bremen nach Afghanistan ab? 

Anfrage der Abgeordneten Dr. Wiebke Winter, Frank Imhoff und Fraktion der CDU 

Wir fragen den Senat:  

1. Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen aus Afghanistan leben aktuell 
(Stichtag 1. September 2024) im Land Bremen und wie viele dieser vollziehbar 
ausreisepflichtigen Personen haben keinen Duldungsstatus? 
 
2.Wie viele der vollziehbar ausreisepflichtigen Personen, die zurzeit in der JVA 
Bremen eine Haftstrafe verbüßen, haben die afghanische Staatsangehörigkeit? 
 
3. Wie viele der 28 Personen, die am 30. August 2024 auf dem Luftweg aus Sachsen 
nach Afghanistan abgeschoben wurden, kamen aus dem Land Bremen und 
inwieweit beabsichtigt der Bremer Senat zeitnah Rückführungen nach Afghanistan 
durchzuführen? 
 

Zu Frage 1:  
Im Land Bremen halten sich derzeit 55 ausreisepflichtige afghanische 
Staatsangehörige auf, von denen 44 Personen geduldet werden. Die Vollziehbarkeit 
der Ausreisepflicht ist ein gesetzlich definierter Begriff, der nicht mit der 
Durchführbarkeit einer Abschiebung verwechselt werden darf. Geduldete Personen 
sind in der Regel vollziehbar ausreisepflichtig; es liegen zum gegebenen Zeitpunkt 
jedoch weitere Umstände vor, die einer Abschiebung entgegenstehen. Dies können 
etwa medizinische Gründe oder auch die Passlosigkeit der Betroffenen sein.  

Zu Frage 2:  
Derzeit befinden sich drei vollziehbar ausreisepflichtige afghanische 
Staatsangehörige im öffentlichen Gewahrsam. 

Zu Frage 3:  
Keine der genannten Personen befand sich in der Zuständigkeit der Bremer 
Ausländerbehörden. Auf Anfrage des BMI wurden im Vorfeld drei prioritär zu 
behandelnde Fälle (schwere Straftäter) gemeldet. Unter Berücksichtigung der aus 
den anderen Bundesländern gemeldeten Personen waren im Hinblick auf die 
Straftaten, deren Begleitumstände sowie der Interessenabwägung zwei der 
gemeldeten Fälle nachrangig zu behandeln. In einem weiteren Fall war das 
asylrechtliche Widerrufsverfahren noch nicht abgeschlossen. 
Im Rahmen der Maßnahme wurden die Einzelfälle gesondert – ohne Ansehung des 
Bundeslandes – geprüft. Neben Bremen waren auch weitere Bundesländer letztlich 
nicht an dem genannten Abschiebeflug beteiligt. 
Weitere konkretisierte Planungen für Rückführungsflüge nach Afghanistan sind dem 
Senat derzeit nicht bekannt. 


